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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

1 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 

Durchführung von Aufgaben der Personalver-

waltung 

Zwischen dem Kreis Coesfeld, vertreten durch den Land-

rat,  

- im Folgenden "Kreis" genannt - 

und 

der Gemeinde Havixbeck, vertreten durch den Bürger-

meister,  

- im Folgenden "Gemeinde" genannt - 

wird gemäß §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über die komm-

unale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG) vom 01.10.1979 

(GV. NW. S. 621) in der zurzeit geltenden Fassung fol-

gende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durch-

führung von Aufgaben der Personalverwaltung ge-

schlossen: 

Präambel 

Die Vereinbarungspartner schließen eine öffentlich-recht-

liche Vereinbarung im Sinne von § 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 

2 Satz 2 GkG, um die Durchführung bestimmter, stan-

dardisierbarer Personalverwaltungsaufgaben von der Ge-

meinde auf den Kreis zu übertragen. Diese Übertragung 

erfolgt in dem Bewusstsein, dass diese Form der inter-

kommunalen Zusammenarbeit eine enge und vertrauens-

volle Zusammenarbeit erfordert. Die Personalhoheit der 

Gemeinde wird durch die Aufgabenübertragung nicht 

berührt. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Die Gemeinde überträgt mit Wirkung vom 

01.02.2014 die Durchführung der in der Anlage aufge-

führten Personalverwaltungsaufgaben im Rahmen einer 

mandatierenden Aufgabenübertragung gemäß § 23 Abs. 1 

Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 GkG auf den Kreis. 

(2) Der Kreis erledigt die in der Anlage aufgeführten 

Aufgaben durch seine für die Personalverwaltung zu-

ständige Organisationseinheit. Die Gemeinde beteiligt 

sich an der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der in 

diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten. 

(3) Die Anlage ist Bestandteil dieses Vertrages. Die in ihr 

aufgeführten Aufgaben können durch schriftliche Änder-

ungsvereinbarung der Vereinbarungspartner erweitert 

werden. 

(4) Zurzeit nimmt die Gemeinde keine Personalverwal-

tungsaufgaben für Dritte wahr. Sollte dies zukünftig der 

Fall sein, können durch eine schriftliche Änderungsver-

einbarung auch diese Aufgaben auf den Kreis übertragen 

werden, sofern die Dritten dieser Übertragung schriftlich 

zustimmen. 

§ 2 Durchführung der Aufgaben 

(1) Dem Kreis werden alle für die Dienstleistungser-

bringung erforderlichen Informationen, insbesondere 

personenbezogene Daten, rechtzeitig und spätestens eine 
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Woche vor dem Erledigungstermin übermittelt. Die Da-

tenübermittlung soll in einer sicheren elektronischen 

Form erfolgen. Eine sichere Übermittlung ist gegeben, 

wenn die Daten in einem geschlossenen IT-Netz oder mit 

anerkannten Verschlüsselungsverfahren für Dritte un-

lesbar übertragen werden. Hierzu wird jeder Vereinbar-

ungspartner eine virtuelle Poststelle einrichten. Für die 

elektronische Signatur von Dokumenten sind das Signa-

turgesetz und die Regelungen in Spezialgesetzen zu be-

achten. Ist eine sichere Übermittlung nicht gewährleistet, 

so sind die Daten in Papierform für Dritte nicht einsehbar 

zu übermitteln. Dabei ist die Abnahme von Leistungen 

der citeq vorrangig zu prüfen. 

(2) Der Kreis erbringt Dienstleistungen i.R. der nach § 1 

übertragenen Aufgaben und der damit verbundenen Ent-

scheidungsbefugnisse. Unabhängig davon kann sich die 

Gemeinde die Entscheidung (Schlusszeichnung) im Ein-

zelfall vorbehalten. Darüber hinausgehende Entschei-

dungsbefugnisse in Personalangelegenheiten werden dem 

Kreis grundsätzlich nicht übertragen. 

(3) Für die Weiterleitung von Aufträgen an den Kreis und 

die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen des Kreises 

richtet die Gemeinde eine Kontaktstelle ein. Unver-

bindliche Anfragen können die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Gemeinde direkt an den Kreis richten. 

(4) Der Kreis seinerseits stellt der Gemeinde und deren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen festen Ansprech-

partner zur Verfügung; die Vertretung dieses Ansprech-

partners wird vom Kreis sichergestellt. 

(5) Der Bürgermeister der Gemeinde hat ein unein-

geschränktes Auskunftsrecht über die seine Kommune 

betreffenden Angelegenheiten. 

 

§ 3 Kostenregelung 

(1) Die dem Kreis für die Durchführung der zu 

übertragenden Aufgaben entstehenden Kosten werden in 

der Form von monatlichen Fallpauschalen je von der 

citeq erfassten Abrechnungsfall erstattet. 

(2) Grundlage für die Ermittlung der Fallpauschalen sind 

die laufenden Betriebskosten, die dem Kreis für die 

Durchführung der übertragenen Aufgaben entstehen. Sie 

werden auf Basis der jeweils aktuellen von der KGSt 

entwickelten Grundsätze zur Berechnung der Kosten 

eines Arbeitsplatzes berechnet. Dabei werden folgende 

Parameter festgelegt: 

 tatsächlicher Personalaufwand auf Basis der 

für die Aufgabendurchführung erforderlichen 

Stellenanteile, 

 Beihilfeaufwendungen auf Basis des bei dem 

Kreis Coesfeld ermittelten Durchschnittswerts 

je Beamter/Beamtin, 

 Versorgungsaufwendungen (Beamtinnen und 

Beamte) auf Basis des jeweils aktuellen Vom-

hundertsatzes der Personalaufwendungen 

(zurzeit 50%) 

 Sachkosten des Arbeitsplatzes (inkl. IT) von 

zz. 9.700 €, 

 Gemeinkosten i.H.v. 20 v.H. des Brutto-Per-

sonalaufwands. 

Eine Gewinnerzielungsabsicht des Kreises besteht nicht. 

Die erstmalige Ermittlung und Festsetzung der Fallpau-

schalen sowie die Höhe der zu zahlenden Quartalsab-

schläge erfolgt frühzeitig vor dem Entstehen der erstma-

ligen Zahlungsverpflichtungen für die Gemeinde. 

Zum Stand 01.02.2014 beträgt die Fallpauschale 14,00 

Euro monatlich pro Abrechnungsfall. 

(3) Die Zahlung der Fallpauschalen erfolgt in Quartals-

abschlägen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres. Zum 31.12. jeden Jahres erfolgt die Endab-

rechnung (ggf. inkl. Anpassung aufgrund gesetzlicher/ta-

riflicher Entwicklung = Anpassung der Fallpauschale ge-

mäß Abs. 2). 

Ggf. fällig werdende Nachzahlungen sind zu leisten; et-

waige Überschüsse werden zeitnah verrechnet. 

(4) Sollte der Kreis für die übertragene Aufgabendurch-

führung zur Körperschaft-, Gewerbe- oder Umsatzsteuer 

herangezogen werden, sind diese Steuern zusätzlich zu 

den Fallpauschalen von der Gemeinde zu tragen. 

(5) Für die im Rahmen der Entgeltabrechnung monatlich 

abzuführenden Beträge (z.B. Entgelte, Steuern, Beiträge, 

Umlagen) werden die Daten an die Kasse der Gemeinde 

Havixbeck (Zahlungsabwicklung im Finanzzentrum 

Baumberge am Standort Nottuln) für die Durchführung 

der Überweisungen an die jeweiligen Empfänger über-

mittelt. Die Zahlung der Beträge an die jeweiligen Em-

pfänger bleibt weiterhin Angelegenheit der Gemeinde. 

 

§ 4 Haftung 

(1) Für Schäden, die der Gemeinde infolge schuldhafter 

Aufgabenerfüllung durch Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des Kreises entstehen, tritt nach jetzigem Stand die 

Eigenschadenversicherung der Gemeinde ein. Der/die 

Mitarbeiter/in beim Kreis wird in diesem Fall als für die 

Gemeinde handelnde Vertrauensperson angesehen. Glei-

ches gilt für eventuelle Dritte. 

(2) Alle Vereinbarungspartner trifft eine Schadensver-

meidungs- und Schadensminderungspflicht entsprechend 

§ 254 BGB. 

§ 5 Datenschutz 

Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, jeweils die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

 

§ 6 Laufzeit der Vereinbarung, Kündigungsrecht 

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen. 

(2) Sie kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des 

Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf 

der Schriftform. 

(3) Eine Kündigung ist erstmals zum 31.12.2015 

möglich. 

(4) Im Falle einer Kündigung werden alle betreffenden 

beim Kreis vorhandenen Personaldaten in der jeweils 

vorhandenen Form an die Gemeinde herausgegeben und 

beim Kreis gelöscht. 

 

 



 Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 3 

§ 7 Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

Gesetzliche Zuständigkeits-, Verfahrens-, Form-, Vertre-

tungs- oder Genehmigungsregelungen werden durch die-

se Vereinbarung nicht berührt und sind zu beachten. 

 

§ 8 Schriftform, salvatorische Klausel 

(1) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu die-

ser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

(2) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser 

Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Die Vereinbarungspartner verpflichten sich, in 

diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere 

zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt, und 

von Beginn der Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit 

an gilt. 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde am Tage nach der Bekanntmachung im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster, frühestens 

zum in § 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung genannten Zeit-

punkt in Kraft (§ 24 Abs. 4 GkG). 
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Genehmigung und Bekanntmachung 

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-

schen dem Kreis Coesfeld und der Gemeinde Havixbeck 

habe ich mit Verfügung vom heutigen Tage gemäß § 24 

Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Ge-

meinschaftsarbeit (GkG) genehmigt. Die Vereinbarung 

wird am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für 

den Regierungsbezirk Münster wirksam. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden 

hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG bekannt gemacht. 

Münster, den 03. Januar 2014 

Bezirksregierung Münster  

Az.: 31.1-1.6-COE-01/2014 

Im Auftrag  

gez. Foitzik 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 1 - 5 

 

2 Neuwahl der Oberbürgermeisterin/des Ober-

bürgermeisters der Stadt Gelsenkirchen - 

Festlegung des Wahltages sowie eines even-

tuellen Stichwahltages - 

Bekanntmachung der Bezirksregierung Münster vom 19. 

Dezember 2013 

- Wahlausschreibung - 

Gemäß § 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 

NW. 1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung 

(SGV. NRW 2023) wird i. V. m. § 46b und § 14 Abs. 1 

Satz 1 und 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im 

Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) vom 

30.06.1998 (GV. NRW. S. 454 ber. S. 509 und 1999 S. 

70) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV. NRW 1112) 

bestimmt: 

Die Neuwahl der Oberbürgermeisterin/des 

Oberbürgermeisters der Stadt Gelsenkirchen 

findet am 

Sonntag, den 25. Mai 2014 

statt. 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 46c Abs. 2 Satz 1 und 2 des 

Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nord-

rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) vom 30.06.1998 

(GV. NW S. 454 ber. S. 509 und 1999 S. 70) in der zur-

zeit geltenden Fassung (SGV. NRW 1112) bestimmt: 

Eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl 

findet am 

Sonntag, den 01.06.2014 

statt. 

Münster, den 19. Dezember 2013 

Bezirksregierung Münster 

Az.: 31.1-1.5-KW-12/14 

Im Auftrag 

gez. Lange 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 5 

 

 

 

 

 

3 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3a des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) in der Neufassung der Bekannt-

machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I. S. 94 

ff.) 

Die Huber Packing Group GmbH, Brakerstraße 75, 

46238 Bottrop, hat mit Schreiben vom 14.11.2013 bean-

tragt, die auf dem Werksgelände liegenden Gleise 4 und 8 

von dem Industriestammgleis Polderstraße der Stadt 

Bottrop an den Bahnhof Bottrop-Süd abzutrennen und die 

Gleisenden mit einem Bremsprellbock zu versehen. 

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 (Liste 

„UVP-pflichtige Vorhaben“) Ziffer 14.8 UVPG.  

Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 

nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG festgestellt, 

dass für die beabsichtigten Maßnahmen keine Ver-

pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung besteht, da von den Vorhaben keine erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-

mäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 

können auf Antrag nach den Bestimmungen des Umwelt-

informationsgesetzes bei der Bezirksregierung Münster, 

Domplatz 1-3, 48143 Münster eingesehen werden. 

Münster, 16. Dezember 2013 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat 25 

Az. 25.17.01.04 (11/2013) 

Im Auftrag 

gez. Dagmar Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 5 

 

4 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3a des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) in der Neufassung der Be-

kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. 

I. S. 94 ff.) 

Die Infracor GmbH, Paul-Baumann-Straße 1, 45772 Marl 

hat mit Schreiben vom 05.06.2013 beantragt, im Chemie-

park Marl das Gleis 2 (Betriebsgleis 9130) einschließlich 

der Weichen zu demontieren. Dabei werden weitere Wei-

chen ausgebaut und die dadurch entstehenden Gleis-

lücken geschlossen. 

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 Ziffer 

14.8 UVPG. Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalles nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG 

festgestellt, dass für das beabsichtigte Bauvorhaben keine 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung besteht, da von den Vorhaben keine er-

heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-

mäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 

Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 

können auf Antrag nach den Bestimmungen des 

Umweltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung 

Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster eingesehen 

werden. 
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Münster, 15. Dezember 2013 

Bezirksregierung Münster 

Az. 25.17.01.04 (6/2013) 

Im Auftrag 

gez. Dagmar Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 5 - 6 

 

5 Änderung der Satzung des Schulzweckver-

bandes Beckum-Ennigerloh 

Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes 

Beckum-Ennigerloh hat in ihrer Sitzung am 07.10.2013 

folgende Änderung der Verbandssatzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

1. § 4 Abs 3 erhält folgende Fassung: 

Die Städte tragen den hierfür notwendigen Aufwand: 

- Unterhaltungskosten für die Schulgebäude einschließ-

lich Reinigungskosten, 

- Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Schulge-

bäude, 

- Verbrauchskosten von Strom, Heizung, Wasser und Ab-

wasser, 

- die Personalkosten der Hausmeister sowie 

- die Personalkosten der Schulsekretariate ab dem Jahr 

2014. 

2. § 4 Abs 4 erhält folgende Fassung: 

Die Schulsekretärinnen bzw. Schulsekretäre und gege-

benenfalls in Zukunft eventuell weiteres zur Fortentwick-

lung der Schule notwendiges, üblicherweise vom Schul-

träger zu stellendes Personal (z. B.: Schulassistentinnen 

und Schulassistenten; Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter etc.) werden von den jeweiligen Stä-

dten gestellt 

3. § 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Die jeweiligen Mitglieder der Verbandsversammlung und 

ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden durch die 

Räte der Stadt Beckum und der Stadt Ennigerloh für de-

ren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften 

der Verwaltungen bestellt Die beiden Bürgermeister-

innen / Bürgermeister oder ein/eine von ihnen vorge-

schlagene(r) Beamter/Beamtin oder Angestellte/Ange-

stellter zählen dazu. Die jeweiligen Leitungen der Schul-

verwaltung beider Städte und die Leitung der Gesamt-

schule Ennigerloh - Neubeckum gehören der Verbands-

versammlung mit beratender Stimme an. 

Die Neuwahl erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach der 

Wahl der Vertretungskörperschaften. Die Mitglieder und 

ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter üben ihr Amt nach 

Ablauf der Zeit, für welche sie bestellt sind, bis zum 

Amtsantritt der neu gewählten Versammlungsmitglieder 

weiter aus. Die Mitgliedschaft in der Verbandsversamm-

lung erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl oder 

der Entsendung des jeweiligen Mitglieds entfallen. 

4. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Sie ist insbesondere für folgende Entscheidungen aus-

schließlich zuständig: 

a) Wahl der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers 

und der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 

b) Erlass der jährlichen Haushaltssatzung mit Haus-

haltsplan und Anlagen sowie Genehmigung außer- und 

überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen über 

2.500 € im Rahmendes zur Verfügung stehenden Bud-

gets. 

c) Feststellung der Eröffnungsbilanz und der Jahres-

rechnung und Entlastung der Verbandsvorsteherin/des 

Verbandsvorstehers. 

d) Führung von Rechtsstreitigkeiten und Abschluss von 

Vergleichen, soweit es sich nicht um ein Geschäft der 

laufenden Verwaltung handelt. 

e) Zustimmung zu Erklärungen, durch die der Verband 

verpflichtet werden soll, soweit es sich nicht um Ge-

schäfte der laufenden Verwaltung handelt. 

f) Änderung dieser Satzung. 

g) Auflösung des Verbandes. 

h) Bestellung der Vertretung des Schulträgers in der 

erweiterten Schulkonferenz nach § 61 Absatz 2 SchulG 

NRW (Bestellung der Schulleiterin oder des Schul-

leiters). 

Die Verbandsversammlung kann die Entscheidung über 

bestimmte Angelegenheiten dem Verbandsvorsteher 

übertragen. 

5. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Die Verbandsvorsteherin/der Verbandsvorsteher führt die 

laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, 

der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbands-

versammlung die übrige Verwaltung des Verbandes und 

vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. 

Die Verbandsvorsteherin/der Verbandsvorsteher hat die 

Beschlüsse der Verbandsversammlung vorzubereiten und 

auszuführen. Erklärungen, durch die der Verband ver-

pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie wer-

den von der Verbandsvorsteherin/vom Verbandsvor-

steher, im Verhinderungsfalle von ihrem/ihrer/s ei-

nem/seiner Stellvertreterin/Stellvertreter unterzeichnet. 

Die Verbandsvorsteherin/der Verbandsvorsteher ent-

scheidet über die Genehmigung von außer- und über-

planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 

2.500 € im Rahmen des zur Verfügung stehenden Bud-

gets. 

Erklärungen, die den Verband über mehr als zwei Jahre 

binden und dabei einen Betrag von 5.000 € überschreiten 

sind von der Verbandsvorsteherin/vom Verbandsvor-

steher und ihrem/ihrer/seinem/seiner Stellvertreter-

in/Stellvertreter zu unterzeichnen. 

6. § 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Für die Haushaltswirtschaft des Verbandes finden die 

Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Städte und 

Gemeinden sinngemäß Anwendung mit Ausnahme der 

Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung 

und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rech-

nungsprüfung und den Gesamtabschluss. Die Prüfung der 

Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse erfolgt durch 

die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Beckum. 

7. § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Ein Haushaltsplan wird erstmals für das Haushaltsjahr 

2012 aufgestellt. 
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8. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Die Aufwendungen der einzelnen Haushaltsansätze wer-

den, sofern möglich, für die einzelnen Standorte in eige-

nen Produkten separat ermittelt, also standortscharf zuge-

ordnet. Bei den Ansätzen, in denen die standortscharfe 

Zuordnung nicht möglich ist, erfolgt die Verteilung der 

Ansätze auf die jeweiligen Standorte auf der Basis der 

jeweiligen Schülerzahlen zum Stichtag 01.08. des Vor-

jahres. Aus der Summe des jeweils standortspezifischen 

Produktes errechnet sich die Höhe der Umlage. 

9. § 12 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

Zweckgebundene Zuweisungen, die aus schulorganisa-

torischen Gründen nicht im selben Haushaltsjahr ausge-

zahlt werden können (Zuweisungen für Lehrerfortbil-

dungen und für das Projekt Kultur und Schule) sind in 

das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. 

10. Die Anlage zur Satzung erhält folgende Fassung: 

Die Finanzierung der Gesamtschule Ennigerloh-Neube-

ckum soll folgenden Grundsätzen entsprechen: 

1. Kosten, die von den Verbandsgemeinden Beckum 

und Ennigerloh selbst getragen und nicht an den 

Zweckverband weitergegeben werden: 

a) Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude in den je-

weiligen Schulstandorten . 

b) Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Steuern, Abgaben, 

Versicherungen für die Schulgebäude. 

c) Personalkosten für die Schulhausmeisterinnen und 

Schulhausmeister 

d) Personalkosten der Schulsekretariate und eventuell 

anfallende Kosten für weiteres Schulpersonal, welches 

üblicherweise von der Schulträgerin zu stellen ist. 

e) Investitionen (Ausbau, Umbau, Neubau der Gebäude 

und notwendiges abschreibungspflichtiges Inventar) in 

die Schulgebäude und deren Inventar einschließlich 

Schulturnhallen. 

f) Kosten der Schülerbeförderung für die Schülerinnen 

und Schüler, die in den Teilstandorten beschult werden. 

g) Gebühren für die Turnhallennutzung nach den 

Regelungen des Betriebes gewerblicher Art der jewei-

ligen Verbandsmitglieder - soweit sie für den laufenden 

Schulbetrieb erhoben werden. 

2. Kosten, die vom Zweckverband direkt getragen 

und über die Verbandsumlage abrechnet werden: 

a) Beschaffung und Unterhaltung der Lehr- und Unter-

richtsmittel (soweit nicht abschreibungspflichtiges In-

ventar im Sinne von Absatz 1 Buchstabe d), 

b) Unfall- und Haftpflichtversicherungen einschließlich 

eventuell zusätzlicher Versicherungsschutz beim Ge-

meindeversicherungsverband. 

c) Sächliche Kosten der Schulverwaltung (soweit nicht 

abschreibungspflichtiges Inventar im Sinne von Absatz 1 

Buchstabe d). 

d) Kosten nach § 96 SchulG NRW - Lernmittelfreiheit. 

e) Laufende Sachkosten für Werken, Hauswirtschaft, na-

turwissenschaftlichen Unterricht, Schulgärten, Schulver-

anstaltungen und Schulausflüge. 

f) Kosten des Schwimmunterrichtes. 

g) Kosten der überörtlichen Rechnungsprüfung. 

h) Kosten der Übermittag- bzw. Nachmittagsbetreuung 

 

Artikel 2 

1. Die Satzungsänderung bedarf der Genehmigung der 

Schulaufsichtsbehörde der Bezirksregierung Münster. 

2. Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der öffent-

lichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Bezirksre-

gierung Münster in Kraft. 

 

Genehmigung 

Gem. der §§ 10 Abs. 1 i. V. m. § 29 des Gesetzes über 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 

621/SGV NRW 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), in Verbindung mit § 78 

Abs. 8 S. 3 des Schulgesetzes für das Land Nord-

rheinWestfalen (SchuIG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GV. NRW. S. 

541), genehmige ich im Einvernehmen mit dem Landrat 

des Kreises Warendorf als untere staatliche Verwal-

tungsbehörde die 1. Satzung zur Änderung der Satzung 

des Schulzweckverbandes Beckum - Ennigerloh, be-

schlossen von der Versammlung des Schulzweckver-

bandes am 07.10.2013. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung 

des Schulzweckverbandes Beckum - Ennigerloh sowie 

meine Genehmigung werden hiermit gem. § 11 Abs. 1 

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit öff-

entlich bekannt gemacht. 

 
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 6 - 7 
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

6 Regionalverband Ruhr 

1. Bildung der 13. Verbandsversammlung des Regio-

nalverbandes Ruhr 

2. Reservelisten zur Bildung der Verbandsversamm-

lung 

Bekanntmachung des Regionalverbandes Ruhr vom 

16. Dez. 2013 

1. Bildung der 13. Verbandsversammlung des Regio-

nalverbandes Ruhr 

Das Wahlverfahren zur Bildung der Verbandsversamm-

lung ist in § 10 des Gesetzes über den Regionalverband 

Ruhr (RVRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. Febr. 2004 (GV. NRW. S. 96) geändert durch Gesetz 

vom 16. Nov. 2004 (GV. NRW. S. 644), geändert durch 

Gesetz vom 05. April 2005 (GV. NRW. S. 351), geändert 

durch Gesetz vom 05. Juni 2007 (GV. NRW. S. 212), ge-

ändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. 

S. 380), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 

(GV. NRW. 2008 S. 514) geändert durch Gesetz vom 16. 

März 2010 (GV. NRW. S. 212), geändert durch Gesetz 

vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 427, 432, 436), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 

(GV. NRW. S. 471) geregelt.  

Das Innenministerium NRW hat durch den Runderlass 

vom 18. November 2003 (MBl. NRW. S. 1522/SMBl. 

NRW. 2022) in der Fassung vom 16.06.2009, berichtigt 

am 25.06.2009 die für das Verständnis des § 10 RVRG 

erforderlichen Erläuterungen und Klarstellungen insoweit 

gegeben, als vor genannter Runderlass durch das Innen-

ministerium NRW als anwendbar für den Regional-

verband Ruhr erklärt worden ist. 

Gemäß Ziffer 5.2 des vorgenannten Erlasses ist der 

Regionalverband Ruhr gehalten, die für das jeweilige Ge-

biet des Regionalverbandes Ruhr zuständigen Landes-

leitungen der Parteien und Wählergruppen rechtzeitig in 

geeigneter Form auf den Zeitraum der Wahl hinzuweisen. 

Zur termingerechten Abwicklung der Wahlangelegen-

heiten wird über nachstehende Punkte informiert: 

1.1 Allgemeines 

Die Vertretungen der Mitgliedskörperschaften des Re-

gionalverbandes Ruhr (kreisfreie Städte und Kreise) wäh-

len innerhalb von 10 Wochen nach Beginn ihrer Wahlzeit 

die Mitglieder der Verbandsversammlung. Nach dem 

Wahlverfahren hat jedes Mitglied der Vertretung hierfür 

zwei Stimmen, eine Erststimme für die Wahl der auf die 

Mitgliedskörperschaft entfallenden Mitglieder und Er-

satzmitglieder sowie eine Zweitstimme für die Wahl der 

für das Gebiet des Regionalverbandes Ruhr aufgestellten 

Reservelisten der Parteien und Wählergruppen. 

1.2 Voraussetzungen für die Wahl zum Mitglied der 

Verbandsversammlung  

Wählbar (Erststimme) sind die Mitglieder der Vertre-

tungen der Mitgliedskörperschaften (kreisfreie Städte und 

Kreise) und der kreisangehörigen Gemeinden. Die Ober-

bürgermeister und Landräte der Mitgliedskörperschaften 

sind gemäß des § 10 Abs. 1 S. 1 RVR-G geborene Mit-

glieder. Für diese sind keine Ersatzmitglieder zu wählen. 

Die Voraussetzungen zur Benennung als Reservelisten-

kandidat (Zweitstimme) sind unter II., Ziffer 3.2 aufge-

führt. 

1.3. Wahltermin (-zeitraum) in den Mitgliedskörper-

schaften 

Die Wahl in den Vertretungen der Mitgliedskörperschaf-

ten kann wegen der Einreichungsfrist der Reservelisten 

frühestens am 24. Juni und muss spätestens bis zum 

09. August 2014 

durchgeführt werden. (Vgl. § 10 Abs. 1 RVRG i.V.m. 

Ziffer 5.1 Runderlass des Innenministeriums NRW). 

2. Reservelisten zur Bildung der Verbandsversamm-

lung 

2.1. Einreichungsfrist der Reservelisten 

Die Reservelisten sind gemäß § 10 RVRG von den für 

das Gebiet des Regionalverbandes Ruhr zuständigen Lan-

desleitungen der Parteien und Wählergruppen, die in 

mindestens einer der Vertretungen der Mitgliedskörper-

schaften vertreten sind, 

bis spätestens 16. Juni 2014 

bei der Geschäftsführerin des Regionalverbandes Ruhr 

einzureichen. 

Anschrift: 

 

Die Regionaldirektorin des 

Regionalverbandes Ruhr 

Frau Karola Geiß-Netthöfel 

Kronprinzenstraße 35 

45128 Essen 

 

2.2. Reservelisten-Vordrucke 

Die Reservelisten sind unter Verwendung einheitlicher 

Vordrucke beim Regionalverband Ruhr einzureichen. Die 

Reservelistenvordrucke und Anlagen werden auf Anfor-

derung vom Regionalverband Ruhr in geeigneter Form 

zur Verfügung gestellt (Papier- als auch Dateiform). 

2.3 Aufstellung der Reservelisten 

2.3.1 Verfahren 

Die Reservelisten können sowohl vor als auch nach den 

allgemeinen Kommunalwahlen aufgestellt werden. Sie 

können während der Wahlperiode nicht mehr geändert 

oder ergänzt werden. Die Parteien und Wählergruppen 

sind zu einer demokratisch legitimierten innerparteilichen 

Bewerberaufstellung für die Reservelisten verpflichtet. 

Unbeschadet weiterer Regelungen für das Aufstellungs-

verfahren durch Satzungen der Parteien und Wähler-

gruppen hat die Aufstellung gemäß § 17 des Parteien-

gesetzes in geheimer Abstimmung zu erfolgen (vgl. 

Ziffer 4 Runderlass des Innenministeriums NRW). Mit 

den Reservelisten sind die Unterlagen einzureichen, die 

eine Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufstell-
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ung der Reservelisten durch die Regionaldirektorin des 

Regionalverbandes Ruhr erlauben. 

2.3.2 Voraussetzung für die Benennung von Reserve-

listenbewerbern 

Über die Reservelisten sind für das Gebiet des Regio-

nalverbandes Ruhr wählbar (vgl. § 10 Abs. 1 RVRG): 

a) Mitglieder der Vertretungen der Mitgliedskörper-

schaften (kreisfreie Städte und Kreise) und der kreisan-

gehörigen Gemeinden, 

b) auf Reservelisten für die Allgemeinen Wahlen zu den 

Vertretungen der Mitgliedskörperschaften (kreisfreie 

Städte und Kreise) benannte Bewerber; die Benennung 

auf einer Reserveliste in einer kreisangehörigen Ge-

meinde reicht nicht aus. 

Nicht wählbar sind: In Abweichung zu den Bestimm-

ungen der § 7b Abs. 1 Landschaftsverbandsordnung sind 

die Beamten, Angestellte und Arbeiter der Mitglieds-

körperschaften (kreisfreie Städte und Kreise) und der 

kreisangehörigen Gemeinden nicht wählbar. 

2.4. Wahl der Reservelisten durch die Vertretungen 

der Mitgliedskörperschaften (kreisfreie Städte und 

Kreise) 

Die Reservelisten unterliegen der Wahl durch die Ver-

tretungen der Mitgliedskörperschaften (Zweitstimme). 

Klarstellende Erläuterungen sind dem Runderlass des 

Innenministers unter Ziffer 6.3 zu entnehmen. 

2.5. Funktion der Reserveliste 

Die Reserveliste kommt zum Tragen beim: 

a) sog. "Verhältnisausgleich" (Rückbezug auf die Allge-

meinen Wahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskör-

perschaften - vgl. § 10 Abs. 4 RVRG). Dabei bleiben die 

Stimmenzahlen solcher Parteien oder Wählergruppen 

außer Betracht, für die keine Reserveliste eingereicht 

worden ist, 

b) Nachrückverfahren für ein ausgeschiedenes Ersatz-

mitglied eines Direktkandidaten (§ 10 Abs. 6 Satz 2 

RVRG), 

c) Nachrückverfahren für einen über die Reserveliste ge-

wählten bzw. nachgerückten Kandidaten (§ 10 Abs. 6 

Satz 3 RVRG). 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 8 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Regionalverband Ruhr 

Bekanntmachung zur Wahl der beratenden Mitglie-

der der 13. Verbandsversammlung des Regionalver-

bandes Ruhr 

Nach den Kommunalwahlen ist die Wahl der beratenden 

Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalver-

bandes Ruhr auf Grundlage des Gesetzes über den Re-

gionalverband Ruhr, hier: § 10 Abs. 9 RVR-G, in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03. Februar 2004 

(GV. NRW. S. 96), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 471) i.V.m. § 3 der Ver-

bandsordnung des Regionalverbandes Ruhr vom 19. Sep-

tember 2005, zuletzt geändert am 05. Juli 2013, durchzu-

führen. 

Die stimmberechtigten Mitglieder der Verbandsver-

sammlung, Rats- und Kreistagsvertreter sowie Oberbür-

germeister und Landräte, wählen die beratenden Mitglie-

der ohne Stimmrecht hinzu. 

Grundlage der Wahl sind die Vorschläge  

• der für das Verbandsgebiet zuständigen 

- Arbeitgeberverbänden 

- Industrie- und Handelskammern 

- Handwerkskammern 

- Landwirtschaftskammern 

je ein Vertreter, 

• der im Verbandsgebiet tätigen Gewerkschaften 

drei Vertreter, 

• und der im Verbandsgebiet tätigen 

- Sportverbände 

- Kulturverbände 

- anerkannten Naturschutzverbände 

- kommunalen Gleichstellungsstellen 

jeweils ein Vertreter. 

Die beratenden Mitglieder müssen im Verbandsgebiet an-

sässig sein. Der jeweilige Wahlvorschlag muss mehr als 

das doppelte an Bewerberinnen und Bewerbern enthalten, 

die gewählt werden können. 

Die vorgenannten Organisationen können der Regio-

naldirektorin des Regionalverbandes Ruhr, Kronprinzen-

straße 35, 45128 Essen, Vorschläge für die zu wählenden 

Mitglieder bis spätestens zum 

Montag, 23. Juni 2014 

einreichen. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 9 
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8 Verlust von Dienstausweisen 

Der Dienstausweis von  

Sievert, Sven, Nr. 1095,  

ausgestellt vom Landrat des Kreises Recklinghausen, ist 

verloren gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Der Dienstausweis war auf das Gebiet des Kreises Reck-

linghausen beschränkt. 

Recklinghausen, den 16.12.2013 

Kreis Recklinghausen 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 10 
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